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1  Anlass , Grundlagen, Ziele  

Unter der Adresse ĂAn der Ritsch 31ñ sind die Grundst¿cke 150 und 151 (Flur 13) mit einem 
Wohnhaus bebaut. Es ist geplant, das vorhandene Gebäude durch ein neues Wohnhaus zu 
ersetzen. Aufgrund veränderter eigentumsrechtlicher Verhältnisse sind die Grundstücke er-
schließungstechnisch neu dem Buchenweg zuzuordnen. Aktuell besteht über den Buchenweg 
eine Zufahrt zu den Grundstücken. Im betreffenden Abschnitt ist der Buchenweg jedoch nicht 
ausgebaut und nicht gewidmet.  Das Grundstück liegt außerhalb des Geltungsbereichs von Be-
bauungsplänen. Im Zuge einer Genehmigungsanfrage zur Projektplanung wurde der Vorha-
benbereich als dem Außenbereich zugehörig eingestuft. Um eine Neubebauung des Grundstü-
ckes verwirklichen zu kºnnen, ist die Ergªnzung des Bebauungsplanes ĂBªumenwieseñ erfor-
derlich geworden. 
 
Das Beteiligungsverfahren hat gezeigt, dass auch für das genehmigte und langjährig genutzte 
Wohngebªude auf dem Grundst¿ck ĂAn der Ritsch 33ñ dem planungsrechtlichen Außenbereich 
zugeordnet ist. Es wird mit Einbeziehung in die vorliegende Planung in seinem Bestand pla-
nungsrechtlich abgesichert. Die verkehrliche Erschließung des Grundstücks erfolgt derzeit über 
den Parkplatz des  südlich angrenzenden Krankenhausgeländes. Hierfür besteht ein informelles 
Einverständnis durch das Krankenhaus. Die Zustimmung wird jedoch nicht dauerhaft aufrecht 
erhalten, so dass eine Neuorganisation der Verkehrserschließung auch für dieses Grundstück 
erforderlich wird. Eine Anbindung direkt an die StraÇe ĂAn der Ritschñ ist aus topografischen 
Gründen nicht möglich. 
 
Die Verkehrserschließung für die im Plangebiet erfassten Baugrundstücke wird durch den Bau 
einer Zuwegung an deren Westrand neu geordnet. 
 
Das Plangebiet liegt im unmittelbaren Anschluss an das vollständig erschlossene und bebaute 
Wohngebiet ĂBªumenwieseñ. 
 
Die bestehenden Gebäude und Nutzungen sind genehmigt, wegen der formell nicht gegebenen 
ErschlieÇung und der Lage auÇerhalb des Geltungsbereichs f¿r den Bebauungsplan ĂBªumen-
wieseñ ist das Plangebiet dem Außenbereich zugeordnet, wodurch Neugenehmigungen bisher 
ausgeschlossen waren. Der Ergänzungsplan schafft die planungsrechtlichen Genehmigungs-
voraussetzungen für eine Neubebauung des Grundst¿cks ĂAn der Ritsch 31ñ und die dauer-
hafte planungsrechtliche Sicherung des Wohnhauses ĂAn der Ritsch 33ñ sowie für die dauer-
hafte Sicherung der Erschließung. Städtebaulich ist die Bestandsüberplanung unkritisch, auch 
die Ersatzbebauung entspricht den städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Lauterbach und 
dem städtebaulichen Ziel der Innenentwicklung. 
 

2  Lage und Abgrenzung des Gebiets, Bestandsübersicht  

Das Plangebiet umfasst in der Flur 13 der Gemarkung Lauterbach die Flurstücke 150 und 151, 
254/14 und 254/15  sowie ein Teilstück der Wegeparzelle 557 in der Verlängerung des Buchen-
weges und die Flurstücke 373/1 (Wegeparzelle) und 153/1, 153/2, 153/3 und  153/4 teilweise.  
Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst eine Fläche von ca. 7.020 m².  
 
Die Flächen liegen topografisch am oberen Ende des Baugebiets Bäumenwiese und sind nach 
Nordosten exponiert. Ca. 50 m südlich (Luftlinie) befindet sich das Gelände des Krankenhau-
ses. 
 
Im Norden grenzt unmittelbar das Wohngebiet ĂBªumenwieseñ an, im Westen der waldbe-
standene ĂEichkºpfelñ. Ein geschotterter Waldweg verläuft am Westrand des Plangebiets. Der 
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Weg ist gleichzeitig Versorgungstrasse für wichtige Wasserleitungen. Im Süden grenzen die 
Flächen des Krankenhauses an. Im Osten verlªuft die StraÇe ĂAn der Ritschñ. 
 
Die Parzellen innerhalb des Plangebietes sind mit zwei Wohnhäusern und Garagen bebaut, die 
Freiflächen sind teilweise mit Bäumen und Sträuchern bewachsen, zum Teil gärtnerisch ge-
staltet. 
 
Das nördliche Wohnhaus Nr. 31 ist über die vorhandenen örtlichen Straßen Liebigstraße und 
Buchenweg im Wohngebiet ĂBªumenwieseñ erschlossen. Das südliche Wohnhaus Nr. 33 ist 
derzeit über den Parkplatz des Krankenhauses von Süden verkehrlich angebunden. Diese Zu-
stimmung wird mittelfristig seitens des Krankenhauses nicht mehr erteilt. Eine direkte Zu fahrt 
¿ber ĂAn der Ritschñ ist aus topographischen Gründen nicht möglich. 
 
Abbildung 1: Das Plangebiet im Luftbild 

 
Bildquelle: Geoportal Hessen 
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3  Planungserfordernis, Vorgaben, Rahmenbedingungen  

Das vorhandene nördliche Wohnhaus Nr. 31 steht auf den Flurstücken 150 und 151. Aufgrund 
von Veränderungen an den Grundstücken 153/1 bis 153/4 ist der Anschluss an die StraÇe ĂAn 
der Ritschñ weggefallen. Die Zufahrt ist über den ĂBuchenwegñ organisiert, der in Höhe des 
Grundstücks jedoch nicht ausgebaut ist und auch nicht als Erschließungsstraße gewidmet ist. 
Der Planbereich ist nicht im Bebauungsplan ĂBªumenwieseñ (1964) und nicht in der Planände-
rung von 2002 erfasst. Damit ist weder das bestehende Wohnhaus formell erschlossen noch 
kann eine Neubebauung genehmigt werden. 
Das südlich bestehende Wohngebäude (ĂAn der Ritsch 33ñ) liegt im planungsrechtlichen Au-
ßenbereich. Die Erweiterung des Bebauungsplanes dient der planungsrechtlichen Absicherung 
des Bestandes und der optimierten verkehrlichen Anbindung beider Wohngebäude. 
 

3.1  Ziele der Raumordnu ng  

Bebauungspläne sind an die Ziele der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Die 
Raumordnungsziele sind im Landesentwicklungsplan Hessen 2000 und im Regionalplan Mittel-
hessen 2010 verankert.  
 
Abbildung 2: Regionalplan Mittelhessen (2010) (Ausschnitt): 

 
 
Der Planbereich liegt innerhalb des Vorranggebiets Siedlung-Bestand, die Planung entspricht 
den Zielen des Regionalplans.  
 

3.2  Flächennutzungsplan  

Die Baugrundstücke liegen innerhalb der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflä-
chen. Die Planung entspricht dem Entwicklungsgebot (§ 8 BauGB), wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Die Verkehrsflächen liegen in einem Teil 
einer im Flächennutzungsplan dargestellten Entwicklungsfläche vor dem Wald. Hier wird eine 
Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung notwendig. 
 
  



Stadt Lauterbach 
Bebauungsplan ĂBªumenwieseñ, 1. Ergªnzung Planstand: Entwurf  zur erneuten Offenlage 10/2018 

 

Seite 6  von 13  

Abbildung 3: Flächennutzungsplan Lauterbach  (Ausschnitt)  

 
 

4  Planaufstellungsverfahren  

Mit dem Bebauungsplan werden bebaute und genutzte Grundstücke überplant. Den Nutzungen 
liegen Baugenehmigungen aus den Jahren 1961 (An der Ritsch 31) und 1963 (An der Ritsch 
33) zu Grunde. Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes ĂBªumenwieseñ (Rechts-
kraft: 19 64) bestand keine Notwendigkeit zur Überplanung der jetzt erfassten Flächen weil sie 
von den funktionalen Zusammenhängen her städtebaulich als dem Innenbereich zugehörig 
angesehen waren.  
 
Der Ergänzungsplan ist aus rein formellen Gründen erforderlich, neue Bauflächen werden nicht 
ausgewiesen. Für das Verfahren werden die Vorschriften des § 13a BauGB (Bebauungspläne 
der Innenentwicklung) angewendet.  
 
Die nach dem Bebauungsplan zulässige Grundfläche von ca. 1.110 qm (errechnet nach GRZ) 
liegt deutlich unterhalb des nach § 13a BauGB anzulegenden Grenzwerts von 20.000 qm, bis 
zu dem das beschleunigte Verfahren ohne weitere Vorprüfungen angewendet werden darf.  
 
Die Planung bereitet keine Vorhaben vor, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung unterliegen.  
Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB. Der Verweis bezeichnet als Belange die Erhaltungsziele und 
den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (FFH-
Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete). Im Planbereich und seinem Umfeld sind 
keine Schutzgebiete ausgewiesen oder zur Ausweisung vorgesehen. Auch bestehen keine An-
haltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG zu beachten sind. 
 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens für einen Bebauungs-
plan der Innenentwicklung im Sinne des § 13a BauGB sind gegeben. 
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Das beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung wird in der Kreisstadt 
Lauterbach für städtebauliche Planungen regelmäßig angewendet um Verwaltungs-, Verfah-
rens- und Untersuchungsaufwände möglichst zu minimieren. Planungen, für die die Anwen-
dungsvoraussetzungen des § 13a BauGB nicht gegeben sind, werden im Regelverfahren auf-
gestellt. Die Anwendbarkeit für das beschleunigte Verfahren wird in für jeden Ein zelfall indivi-
duell geprüft. Die von der Stadt im beschleunigten Verfahren aufgestellten Bebauungspläne 
der Innenentwicklung stehen sämtlich nicht in einem räumlichen und zeitlichen Zusammen-
hang im Sinne des sog. ĂKumulierungsverbotsñ. Ebenso fehlt es an einem engen sachlichen 
Zusammenhang, da die Bebauungspläne nicht auf die Realisierbarkeit eines Vorhabens zielen, 
sondern verschiedene Sachgebiete beinhalten.   
 
Um für die Planung einen möglichst umfassenden Überblick über die von der Planung berühr-
ten öffentlichen wie privaten Belange zu erhalten, wurden im Zeitraum Dezember 2017/ Januar 
2018 frühzeitige Beteiligungen (Öffentlichkeitsbeteiligung i.S. § 3 I BauGB, Behördenbeteili-
gung i.S. § 4 I BauGB) durchgeführt. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass für den Ergän-
zungsplan die Vorschriften des mit der Novellierung des Baugesetzbuchs 2017 neu eingeführ-
ten § 13b BauGB anzuwenden seien. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Gießen 
wurde festgehalten, dass § 13b BauGB hier nicht anzuwenden sei weil mit der Planergänzung 
kein neues Baugebiet / keine neue Wohnnutzung ausgewiesen wird. Anwendbar sei für die 
zulässigerweise bebauten und genutzten Grundstücke aber § 13a BauGB. Die Neubebauung 
des Grundst¿ckes ĂAn der Ritsch 31ñ mit einem Mehrfamilienhaus anstelle des bestehenden 
Einfamilienhauses dient der Nachverdichtung des Bestandes, die planungsrechtliche Erfassung 
des Grundst¿ckes ĂAn der Ritsch 33ñ mit der bestehendes Baurecht planungsrechtlich nach-
vollzogen wird, ist als Ăandere MaÇnahmeñ Teil des Bebauungsplanes der Innenentwicklung. 
 

5  Festsetzungen  

5.1  Art  und  Maß der baulichen Nutzung , überbaubare Grundstücksflächen  

Die im ¿brigen Baugebiet ĂBªumenwieseñ geltende Nutzungsart Reines Wohngebiet  wird 
aufgegriffen und unverändert übernommen. Es besteht keine Veranlassung, ergänzende Nut-
zungen zu ermöglichen oder Einschränkungen zu formulieren.  
 
Auch die Bestimmungen zum Maß der baulichen Nutzung (GRZ = 0,3, GFZ = 0,5, Z = II) 
werden aus der bestehenden Planung für den Neubau im nördlichen Teilbereich übernommen. 
Für das Grundstück Nr. 33 werden diese Bestimmungen modifiziert und auf die im Bestand 
realisierte Bungalowbauweise angepasst (GRZ = 0,3, Z = I) . 
 
Auf eine Definition von Dachform und Dachneigung wird für das exponiert oberhalb des Bau-
gebiets liegende Plangebiet aufgrund der besonderen Geländesituation verzichtet. Für den 
Neubau sieht die Vorhabenplanung ein flach geneigtes Pultdach vor, das der örtlichen Situation 
angemessen ist. Die maximal zulässige Gebäudehöhe (Firsthöhe max. 7,50 m) wird beibehal-
ten, angepasst wird die zulässige Traufhöhe (6,50 m - vorher: 5 m).  
Für das Bestandsgebäude (Nr. 33) ist die maximal zulässige Höhe aufgrund des Flachdaches 
mit der Festsetzung der maximal zulässigen Oberkante Gebäudeattika ausreichend definiert. 
 
Um städtebauliche Fehlentwicklungen durch zu massive Baukörper zu vermeiden und um fach-
liche Anforderungen (Abstand zum Wald) zu berücksichtigen, werden die überbaubaren 
Grundstücksflächen durch die Festsetzung von Baugrenzen eng gefasst. Garagen, Stellplätze 
und Nebenanlagen sind auf dem gesamten Grundstück zulässig.  
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Abbildung 4: Wohnhaus An der Ritsch 33  

 
 

5.2  Flächen für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen  

Eine Fläche für Stellplätze und das Abstellen von Müllsammelbehältern wird am nördlichen 
Rand des Geltungsbereichs angeordnet. Sie ist gegenüber den angrenzenden Wohngrundstü-
cken durch eine Fläche für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern abgegrenzt. 
 

5.3  Verkehrsflächen  

Aufgrund der örtlichen Bedingungen wird der Planbereich dem Erschließungssystem des 
Wohngebiets am Buchenweg zugeordnet. Über den Buchenweg wird die Zufahrt zu den Grund-
stücken für Anwohner, Besucher, Einsatz- und Müllfahrzeuge organisiert. Einsatzfahrzeuge 
(v.a. Feuerwehr) und Müllfahrzeuge benötigen ausreichend dimensionierte Bewegungs- und 
Aufstellflächen.  
Die städtebauliche Planung schafft die Grundlage für die Andienbarkeit der Grundstücke und 
Gebäude. 
 
Am Ende des Buchenweges wird ein Teilstück der städtischen Flächen als dem öffentlichen 
Straßennetz zugehörige Verkehrsfläche festgesetzt. Neben der Funktion als Straßenerschlie-
ßung für das Plangebiet ist dieses Teilstück die Verbindung zum ĂEichkºpfelñ und zum Was-
serhochbehälter (Hochbehälter Eichberg) oberhalb des Krankenhauses. In dem Weg verlaufen 
Versorgungsleitungen und er dient als Spazier-/ Wanderweg.  
 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind der in das Plangebiet hineinführende An-
liegerweg mit Wendeanlage und Parkplätzen. Die Verkehrsfläche ist mit der Breite von 6 m 
ausgewiesen und hält die erforderlichen Flächen für den Bau einer ausreichend dimensionier-
ten Zuwegung mit Bewegungs- und Aufstellflächen für Löschfahrzeuge vor. Im Ausbau ist eine 
befestigte Straßenbreite von 4 m ausreichend. Auf eine Länge von rd. 90 m überwindet der 
Weg eine Höhe von rd. 8 m. Die Steigungsverhältnisse und die teilweise enge Kurvenführung 
erfordern für die Ausbauplanung Spielräume um Kurvenradien und punktuelle Aufweitungen 
für den Begegnungsverkehr innerhalb der Verkehrsfläche realisieren zu können. Den Abschluss 
bildet eine Wendeanlage (dimensioniert für die Befahrung mit 3 -achsigen Müllfahrzeugen). 
Beiderseits sind Parkplatzflächen festgesetzt, die dem Nachweis der erforderlichen Stellplätze 
für die im Geltungsbereich zulässigen Wohnungen dienen. Vorhabenseitig wurde eine Stra-
ßenplanung in Auftrag gegeben, der Ingenieurentwurf ordnet eine 4 Meter breite Zufahrtsflä -
che und die Wendeanlage mit Stellplätzen innerhalb der ausgewiesenen Verkehrsflächen an. 
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5.4  Grünflächen, Flächen für Anpflanzungen und Erhalt von Bäumen  

Unterhalb des Grundst¿cks ĂAn der Ritsch 31ñ schlieÇt sich zur StraÇe hin ein mit grºÇeren 
Bäumen bewachsener Hang an. Er ist Teil der Grünstrukturen, die sich vom Wald am ĂEich-
kºpfelñ hinunter in die Stadt hineinziehen (Stadtpark). Unabhªngig von eigentumsrechtlichen 
Bindungen soll dieser Bereich als wichtiger städtebaulicher Bestandteil der Stadtgestalt erhal-
ten bleiben. 
 
Die Flächen zum Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern entlang der westlichen 
und südlichen Plangebietsgrenze sowie im zentralen Bereich dienen der Abgrenzung zum west-
lich anschließenden Wald, der inneren Durchgrünung und dem Erhalt der verbindenden Grün-
strukturen vom ĂEichkºpfelñ zum ĂStadtparkñ. Größere erhaltenswerte Bäume und Habitatbäume 

sind punktuell auf der Basis einer Geländevermessung zum Erhalt festgesetzt. Grundlage für die 
Festsetzungen ist eine Ortsbegehung mit Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde und Hes-
sen Forst, wonach diese Bäume aus fachlicher Sicht aufgrund ihrer Größe oder ökologischen 
Bedeutung (Habitatbäume) zu erhalten sind. 
 
Abbildung 5: Nadelgehölze - Ersatz durch standortgerechte Laubholzhecken  

(Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern) 

  
 
Abbildung 6: Habitatbaum im Plangebiet (zum Erhalt festgesetzt)  

 










